
Geschäftsbedingungen 
 
1.  Allgemein 

Der Vercharterer verpflichtet sich, die gemietete Yacht zum 
vereinbarten Termin in einem segelfertigen, einwandfreien Zustand zur 
Verfügung zu stellen.  Ist der Vercharterer aus  unvorhersehbaren 
Gründen (z. B . Schäden aus vorangegangener Charter) nicht in der 

Lage,  das vertraglich vereinbarte Schiff bereit zu stellen, so hat er das 
Recht, dem Charterer entweder eine Yacht derselben Größe und 
Kojenzahl zu übergeben, oder den Charterbetrag zu erstatten. In 

diesem Fall kann der Charterer keine Schadenersatzansprüche stellen. 
Steht die gebuchte Yacht oder ein entsprechendes  Ersatzschiff nicht 
zum vertraglich vereinbarten Zeitpunkt zur Verfügung, so kann der 
Charterer nach einer angemessenen Wartezeit von mindestens 24 

Stunden,  im Fall einer 2 oder mehr Wochencharter erhöht sich die Zeit 
auf 48 Stunden, bei voller Erstattung der Chartergebühr vom Vertrag 
zurücktreten. Macht er von seinem Rücktrittsrecht keinen Gebrauch, so 

erhält er die anteilige Chartergebühr für die entgangene Nutzung 
erstattet. Schäden an der Yacht und deren Ausrüstung, die die 
Seetüchtigkeit des Schiffes nicht beeinträchtigen und die Nutzung der 
Yacht weiterhin möglich machen, berechtigen nicht zur Minderung oder 

zum Rücktritt. Das Gleiche gilt für verdeckte Mängel.  Eine Verlängerung 
der Charterzeit is t nur mit Zustimmung des Vercharterers möglich. 
Verzögerungen durch Reparaturen, die während der Charterzeit 

auftreten, werden nicht vergütet. 
 

2. Versicherung  
Der Vercharterer verpflichtet s ich,  die Yacht wie folgt zu 
versichern:  Bootshaf tpf lichtversich erun g pauschal mit mi nd. 

5.000.000,-E uro, Bootskaskovers icherung in Höhe des  
Schiff sw ertes inkl. Ausrüs tu ng - Selbstbeteiligun g fü r 
Segelyach ten  in Höhe von  1.000,- Euro pro Sch aden serei gn is.  
Nicht vers ichert ist das  persönliche Eigentum der Chartercrew. 

Wir weisen darauf  hin,  dass h ierzu eine private 
Reisegepäckversicherung abgeschlossen werden kann.  Die 
jeweiligen Bedingungen des Versicherers sind Bestandteil dieses 

Vertrages. Für Schäden, die auf f ehlerhaftes Arbeiten der Navigations-
Ins trumente zurückzuführen sind, haf tet der Charterer wie für eigenes 
Verschulden.  Weiterhin empfehlen wir eine Charteraus fall-
versicherun g sowie eine Rei serücktrittsversicherung. 
 

3.  Char terrevier   
Hier beschränken wir uns allgem ein auf die gesamte Ostsee. D er 
Charterer verpflichtet s ich,  das Fah rtgebiet nicht zu verlassen. Er 
bes tätigt zu wissen, dass  außerhalb des  Fahrtgebietes 

Vers icherungssch utz  nicht besteht. 
 

4.  Yachtführung  
Der Charterer bestätigt durch seine Unterschrift auf dem 
Chartervertrag, dass  er über all e seemännischen und 

navigatorischen Kenntnisse verfügt, die zum Führen ein er Yacht 
auf  offenen Gewässern erforderlich sind.  Andernfalls bestimmt 
der Charterer einen Sch iffs führer, der gemeinsam  mit dem 

Charterer den Chartervertrag zu unterzeichnen hat.  Der 
Charterer bestätigt durch seine Untersch rif t, dass er im Besitz 
der im  Chartervertrag aufgeführten Führerschei ne ist un d über 
die amtl.  vorgesch riebenen Befähigu ngsnachweise verfü gt.   Fü r 

die Folgen falscher Ang aben ist er h aftbar. Charterer un d 
Schiff sführer haften,  sow eit s ie nicht identisch sind,  als 
Gesamtschuldner au s diesem  Vertrag. Um Grund- und 

Steinberührungen zu vermeiden, darf außer in betonntem Gebiet,  in 
Wassertiefen unter 5 m nicht gefahren werden.  Nach jeder Rückkehr 
der Yacht wird diese von Tauchern auf Beschädigungen des 
Unterwasserschiffes , des Kiels  und der Ruderanlage untersucht.  
 

5.  Besondere Verpfl ichtung des Char terers   
Der Charterer verpflichtet s ich,  die Yacht und deren Ausrüstung 
wie sein E igentum nach allen Regeln guter Seemannschaft zu 
behandeln.  Der Charterer haf tet für alle Schäden an Yacht un d 

Ausrüstung , auch für Folge- und Aus fallschäden, die von der i hm 
oder seiner Crew vorsätz lich oder grob fah rlässig verursacht si nd 
und nicht von der Vers icherung reguliert werden.  Er darf  nur die 

zulässige Höchstzah l an Person en  an Bord nehmen,  die Yacht nur 
zu Vergnü gungsfahrten ben utzen und  kommerzielle Tätigkeiten 
wie Berufs fis chfan g, Wettfahrten oder Ausbildun gsfahrten nu r 
nach vorheriger schrift licher Genehmigun g mit ihr au süben,  die 

Yach t nicht w eiter zu vermieten , das  Schleppen anderer 
Fahrzeuge nur im Seenotfall durchzuführen, Nachtfahrten nur bei 
guter S icht und sicherer Wetterlage zu unterneh men, die 

während des T örns  notwendigen Kontrollen (Motor- und 
Getriebeöl,  Wasserstand in  der Bilge) täglich durchzuführen. Der 
Öls tand des Motors  is t täglich zu  prüfen,  Schäden die durch 
Trockenlauf  des Motors ents tehen,  sin d in keinem Fall vers ichert 

und gehen zu Lasten des  Mieters.  Ebenso kann der Motor bei 
Schräglage unter Segeln über 10 Grad Krängun g nicht benutzt 
werden.  Das Mitnehmen von Haustieren ist aus  hygienischen 
Gründen an  Bord nicht erlaubt. Der Charterer verpf lichtet sich, 

das Zoll- u. Anschreibebuch gewissenhaft zu führen, das Logbuch 
zu führen. Im Falle einer Havarie oder ein es  Unfalls , ist eine 
genaue Hergangsbesch reibung anzufertigen,  die vom 

Hafenkapitän, Arzt,  Sachvers tän digen oder Polizei zu bestätigen 
is t.  Außerdem sind der Vercharterer, sowie der jeweilige 
S tützpunktleiter unverzüglich zu unterrichten. Das  gleiche gilt bei 

Man övrierunfähigkeit, Verlust,  sowi e Beschlagnahme durch 
Beh örden,  oder Behinderung der Yacht durch Au ßen stehen de. Die 
durch Vers toß oder Nichtbeachtung der Vorschriften 
entstehenden Kosten, gehen in vollem Um fang zu Lasten des  

Charterers.  Grundberührungen sind dem  Stützpun ktleiter 
unbedingt sofort  zu melden,  damit er s ich von dem 
einwandfreiem  Zustan d vom K iel und Bodenkonstruktion 

überzeu gen kann. Im Schadensfall werden die Reparatur- und 
Kran kos ten von der Kaution einbehalten.  Sel bstverschuldete 
Motorschäden, beschädigte Segel (außer aufgegangene Nähte 
durch Verschleiß),  Verlus t von Au srüstungsgegen ständen oder 

Beschädigu ngen derselben w erden  ebenfalls von der Kaution  
einbehalten . Bei nicht sofort feststellbaren  Kosten , w ird vom 
Vercharterer ein Sch ätzbetrag einbehalten, über den in nerh alb 
von 3 0 Tagen eine genaue Ab rechnung erfolgt.  

 
6.   Übernahme der  Yacht    

Die Yacht wird dem Charterer voll getankt übergeben. 
Schiffszu stand und Vollständigkeit der Au srüstung und Inventar 
werden anhand einer Checkliste vom Charterer überprüft und 
durch seine Untersch rif t bestäti gt.  Spätere Einwendu ngen des  

Charterers  zur Tauglichkeit der Yacht und Ausrü stung s ind 
danach nicht meh r möglich.  Kann der Vercharterer einen Schaden 
aus vorangegangener Charter nicht rechtzeitig oder nur teilweise 

berichtigen, so kann der Ch arterer nur vom Vertrag zurücktreten 
oder Minderung des Preises geltend m achen, wenn di e Yacht in 
ihrer Seetüchtigkeit beeinträchtigt is t.  
 

7.   Schaden während der  Charterze it 

Während der Charterzeit auftretende Schäden an der Y acht oder 
Ausrüstung,  hat der M ieter den Vermieter unverzüglich  
telefon isch  oder telegraf isch zu  informieren. Die 
Inanspruchnahme kostenpf lichtiger fremder Hilf e ist nur im Falle 

der Gefahr für Leib un d Leben oder des Verlustes der Yacht oh ne, 
sons t nur mit Zustimmung des Vercharterers  nach dessen 
Weisun gen zulässig.  Bei allen  Schleppvorg än gen  sin d zur 

Vermeidung hoher Bergungskosten nach Möglichkeit nur eigene 
Tampen zu verwenden.  Der Mieter erstellt eine Mängel- und 
Verlustliste, die er bei Rückgabe der Yacht dem  Vercharterer 
übergibt.  
 

8.   Rückgabe der Yacht   
Nach Beendigung der Charter,  übergibt der Charterer das  Schif f 
voll  getankt, aufgeklart,  gerei ni gt und n ach der Checklis te 
gestaut (wie ü bernomm en). Wurde nicht getankt, so sind pro 

gefahrener Stunde gemäß Betriebsstundenzähler 4 l Diesel zum 
Tagespreis zu bezahlen.  Eine Verstopfung der Toiletten wird mit € 125,- 
berechnet. Bei Verstellen der Instrumentenkalibrierung wird eine 

Kostenpauschale von € 200,- erhoben.  
 

9.  Rückführung; Verspätung   
Der Charterer verpf lichtet sich, die Yacht wie verein bart, 
rechtzeitig zu rü ck zu geben.  Diese Verpflichtun g hat er 

unabhängig von der Wetterlage zu erfüllen. E r hat seine 
Törnplanung so einzurichten, dass er auch bei schlechter 
Wetterlage  rechtzeitig den Heimathafen erreich en kann. Ist er 
trotzdem nicht in  der Lage die Yacht wie vereinbart zu 

übergeben, hat er unverzüglich  den Vercharterer zu u nterrichten 
und w eitere Weisungen abzuwarten . Die dad urch ents tehenden 
Kos ten (Rückführungskosten  zu  Wasser und/ oder zu Land,  

Reisekosten für den Nachcharterer) trägt der Charterer.  Pro Tag 
der Verspätung hat der Vercharterer Anspruch auf  einen 
doppelten Tagespreis.  Bei schuldhaft verspäteter Rückgabe,  hat 
der Ch arterer für jede angefangene Stunde (über den gebuchten 

Charterzeitraum hinausgeh en d) 50,00 E uro zu zahlen.  Dies gilt 
für Verspätungen bis  zu 12  Stunden.  Der Chartervertrag gilt als  
grundsätzlich verlängert bis zur Rückgabe der Yacht. 
 

10.  Haftung des Char terers und des Verchart erers   

Fü r Handlungen u nd Unterlassungen des  Charterers,  für die der 
Vercharterer von dritter Seite haftbar gemacht wird, hält der 
Charterer den Vercharterer von allen privat- u nd s traf rechtlichen 

Folgen,  auch von al len Kos ten  und Rechtsverfolgungen, im In- u. 
Aus land f rei.  Der Charterer verzichtet auf  alle Einw ände gegen 
den Vercharterer aus  dem Versich erun gsvertrag,  sow ie aus der 
Tatsache,  dass  keine w eitere Deckung als vors tehend aufgefü hrt 

besteht.   Weiterhin haftet der Charterer fü r alle Schäden, die 
aufgrund seiner Fahrläss igkeit, insbesondere bei grob 
fahrläss igem oder vorsätzli chem Verhalten, da diese nicht durch 

die bestehende Kaskoversich erun g reguliert werden  können. 
Insbeson dere haftet er auch für Sch äden , die während seines 
Charterzeitraum s du rch fehlerh af te Bedienung und/oder 
mangelhafte Wartung der an Bord befindlichen Ag gregate 

ents tehen . W ir empfehlen den Abschl uss einer erweiterten 
Skipperhaftpflichtversicherung mit einer 
Charterau sfallversicherung. 
 

11.  Regatten 

Die Teilnahme an Regatten ist nu r mit ausdrücklicher 
Genehmigung erlaubt un d muss auf  der Vorderseite unter Extras  
verm erkt werden.  Die Teilnahme an Regatten ist kos ten pf llichtig.  
 

12.  Zahlungsbedingungen   

Der Charterpreis  is t zu ein em  Drittel bei Vertragsabsch luß, zu 
einem weiteren  Drittel 8 Woch en und zum letz ten Drittel 4 
Woch en vor Ch arterbeginn fällig.  
 

13. Kaution   

Die Kaution i n Höhe von 1 .000 ,- Eu ro ist per Kreditkarte 
(Visa/ Eurocard) oder bar am Übergabeort zu hin terlegen. 
Geleis tete Kautionen werden nach schadens freiem Charterverlauf  
ohne Abzüge,  jedoch erst wenn der T au cher sei nen  Tauch gan g 

beendet hat,  zurückbezahlt.  
 

14. Rückt ritt   
Bei Rücktritt des Charterers früher als  8 Wochen vor 

Charterbeginn, ist eine En tschädigung in Höhe von 50 % d er 
Chartergebühr fällig.  Bei Vertragskündigung  später als 8 Wochen 
vor Charterbeginn, ist der gesamte Charterbetrag fällig, es  sei  
denn, es komm t eine Ersatzcharter zus tande.  In diesem Fall 

erh ält der Charterer die geleisteten Zahlungen bis au f eine 
Bearbeitun gsgebühr i n Höhe von 1 25,- Euro zurück.   
 

15.  Sonstiges   
Mündliche Zusagen oder Nebenabsprachen s ind nu r nach 

schrift licher Bestätigung wirksam. Sollten Bestimmungen dieses 
Vertrages rechtsunwirksam sein oder werden, oder sollte sich im 
Vertrag eine Lücke herausstellen, so soll hierdurch die Gült igkeit der 

übrigen Bestimmungen des Vertrages nicht berührt werden. Die 
Vertragspartner haben sich so zu verhalten, dass der angestrebte 
Zweck erreicht wird,  und alles zu tun, was erforderlich is t, damit die 
eventuelle Teilnichtigkeit unverzüglich behoben werden kann. In allen 

Fragen wird eine gütliche Einigung angestrebt.  

 


